
Zentralschweiz

Auf den Zentralschweizer Baustellen werden «mafiöse Strukturen» beobachtet. Symbolbild: Keystone

«Das ist Sizilien
in der
Zentralschweiz»
Unter denAugen von Justiz undVerwaltung übernehmenKriminelle die Kontrolle
über Teile des Zentralschweizer Bauwesens. Die Branche kämpft seit Jahren
dagegen an. Und verliert.Wegen innerer Uneinigkeit und passiver Behörden.

Undurchsichtiges System
Subunternehmen Giuseppe Reo und
KurtA.Zurfluhdenken,dieGrundlinien
eines Systems nachgezeichnet zu ha-
ben, das Teile der Baubranche durch-
setzt. Dieses nützt die Abläufe imBau-
wesen aus, wo Bauunternehmer mit
Subunternehmernzusammenarbeiten,
die auf Teilbereiche spezialisiert sind.
GipseroderEisenlegeretwa,diehäufig
im Akkord arbeiten, also nicht nach
Stunden, sondern für das Ergebnis be-
zahlt werden.

In letzterZeit, so scheintes,werden
dieVerhältnisse auf demBauundurch-
sichtiger; die beauftragten Subunter-
nehmerbeschäftigenzunehmendeige-
ne Unterfirmen. Zurfluh: «Der Sub
nimmt einen Sub, der nimmt wieder
einen Sub und der auch. In dieser Kas-
kade verliert man vollkommen den
Überblick.DerVerantwortlichehatkei-
ne Ahnung, bei wem die Leute ange-

stellt sind,dieauf seinerBaustellearbei-
ten.» Über diese intransparente Struk-
tur würden kriminelle Unternehmer in
denMarkt eindringen, dieArbeiter aus
demAuslandholtenundsie indenSub-
unternehmen zu Billiglöhnen arbeiten
liessen.Entweder, indemsiedieLöhne
nicht ausbezahlten, die sie den Behör-
den gemeldet haben und die der GAV
vorsieht. Oder, indem Arbeiter, für die
keine Personenfreizügigkeit gilt (die
also nicht aus EU- oder EFTA-Staaten
stammen), schwarzarbeiten: ohne Be-
willigung,ohneQuellensteuer-undSo-
zialversicherungsabgaben.

DieUnterfirmen, soZurfluhweiter,
seien von Strohleuten geführt, die im
HandelsregisterundfürBehördenzwar
mit Namen hinstünden, in Tat und
Wahrheit aber nichts zu sagen hätten.
DieGeschäfte lenkten dieDrahtzieher
aus demHintergrund. (kük)

Kilian Küttel

Nach und nach treten die Arbeiter aus
dem Seitenausgang der Pension und
marschieren durch die Dunkelheit des
Dezembermorgens auf den Mann mit
Boxerstatur zu. Sie tragendünne Jacken
und Turnschuhe, Baseballcaps, zerris-
sene Jeans oder Trainerhosen. Als der
LetztedenHalbkreiskomplettiert, hebt
die breitschultrige Gestalt in der Mitte
die Stimme und beginnt auf die Arbei-
ter einzureden wie ein Leutnant, der
seine Soldaten auf den Einsatz ein-
schwört.Dochder InhaltderWortever-
liert sich imLärmderBusseundAutos,
die sich wie jeden Morgen über die
Strasseschieben.Undsokennennurdie
Männer den Plan, als sie sich auf drei
Kleinwagen verteilen, die in den Ver-
kehr einbiegen und bald nichtmehr zu
sehen sind. Die Menschen, die an die-
serHaltestelle irgendwo inderZentral-
schweizaufdenBuswarten,werdendie
Szenen kaum beachten, die sich vor
demLokalgegenüberabspielen. Sosoll
es auchsein: unauffällig, unverdächtig,
für die meisten nicht der Rede wert.
DochwiemanausderBaubranchehört,
solldiePensioneineUnterkunft füraus-
ländische Schwarzarbeiter sein.

VonSchwarzarbeit sprichtdasBun-
desamt für Wirtschaft (Seco), wenn
«die im Ausländer-, Sozialversiche-
rungs-, undQuellensteuerrecht vorge-
sehenen Melde- und Bewilligungs-
pflichten verletzt werden». 81,9 Voll-
zeitstellen finanzieren Bund und
Kantone fürdieArbeitsmarktkontrolle
zum Vollzug des Bundesgesetzes über
Massnahmen zur Bekämpfung der
Schwarzarbeit. Luzernausgenommen,
beschäftigen die Zentralschweizer
Kantone landesweitmit amwenigsten
Inspektoren und liegendeutlich hinter
den Spitzenreitern Zürich und Waadt
zurück (sieheGrafik).Undwährend im
SchweizerDurchschnitt 64von10000
Beschäftigtenkontrolliertwerden, sind
es im Kanton Luzern 28, in Zug nur 14
Personen –weniger als ein Viertel.

WermitdenArbeitsmarktbehörden
in den beiden Kantonen spricht, be-
kommt zusammengefasst zu hören:
Schwarzarbeit ist keingrossesProblem,
die Kontrollen funktionieren, Hinwei-
sengehtmannach.Nur zeigenRecher-
chen über das Zentralschweizer Bau-
wesen in eine andere Richtung: Die
Branche kämpft gegen mafiöse Struk-
turen. Findige Unternehmer treiben
Schwarzarbeit voran. Kriminelle nut-
zendieTrägheit vonBehördenund Jus-
tiz aus. Sie tun das seit Jahren.

Werarbeitet
hier fürwen?
119, 120, 121. Stetig steigt die Zahl auf
demdigitalenTacho. 139, 140, 141.Nur
inSocken,ohneSchuhe,drücktderFah-
rer das Gaspedal durch. 142, 143, 147
Stundenkilometer schnell rauscht der
Sportwagen (Neupreis mehr als
200000 Franken) über die linke Spur

der Autobahn, während sich am Hori-
zont ein Gebirgszug aus dem Dunst
schält,derzudenZentralschweizerVor-
alpengehörenkönnte.Genau lässt sich
nicht sagen,wohinseineAusfahrtA.R.*
führt, als er an einem sonnigen Nach-
mittageinknappvierminütigesLive-Vi-
deoauf seineFacebook-Seite stellt.A.R.
präsentiert der Öffentlichkeit die An-
nehmlichkeiten,die ihmseinLebenals
faktischer Inhaber eines Baugeschäfts
ausdemKantonZugbringt.LautEigen-
angaben ist die Firma in ihremBereich
dieNummereinsderRegion.Sie sei zu-
verlässig und pünktlich, ihre Mitarbei-
ter könnten in der ganzen Schweiz ein-
gesetzt werden. Es ist kein leeres Ver-
sprechen. Das belegt ein Strafbefehl,
den die Luzerner Staatsanwaltschaft
Anfang 2020 ausgestellt hat. Sie ver-
urteilt einen36-jährigenSlowenen,der
auf einer Baustelle im Kanton Aargau
zwei Ausländer beschäftigte, die nicht
über die erforderlichen Bewilligungen
verfügten.DieArbeiterwarennicht di-
rekt beim 36-Jährigen im Einsatz, son-
dern an A.R.s Firma ausgeliehen, mit
der der Slowene kurz zuvor einen Sub-
unternehmervertraggeschlossenhatte.

Das, so glauben Leute wie Kurt A.
ZurfluhundGiuseppeReo, ist keinZu-
fall, sondern hat System (siehe Box).
ZurfluhundReo sind (alsVertreter von
BaumeisterverbandundGewerkschaft)
Geschäftsführer undPräsident der Pa-
ritätischen Berufskommissionen des
Hoch- undTiefbaugewerbes der Zent-
ralschweizerKantone. JenerStelle also,
die denVollzugdesGesamtarbeitsver-
trags (GAV) imBauhauptgewerbekon-
trolliert.Und so auchüberprüft, ob auf
denZentralschweizerBaustellenLeute
arbeiten, die nicht richtig gemeldet
sind, die keine Arbeits- oder Aufent-
haltsbewilligunghaben.«Washier pas-
siert», sagt Giuseppe Reo, «ist Sizilien
in der Zentralschweiz.» Und Kurt A.
Zurfluh,hellblauesHemd,die Initialen
in den Ärmelaufschlag gestickt: «Es
sindmafiöseStrukturen.Wir gehenda-
vonaus, dassdemStaat jährlichMillio-
nen an Einnahmen entgehen.»

Gerätenichtausgewertet –
«ausKostengründen»
Einweiss-grauerWolkenteppichhängt
am Himmel über Kriens, als am Mor-
gendes 20.Oktober 2017 zwei Inspek-
toren eine Grossbaustelle im Ortszen-
trumbetreten.Hier sei«einiges schief-
gelaufen»,wird später einer von ihnen
in seinemRapport festhalten. Ineinem
der oberen Stockwerke stossen die In-
spektorenauf sechs Italienerundeinen
Algerier zwischen22und45 Jahren,die
angeben, Angestellte einer Firma aus
Italien zu sein. Wollen Unternehmen
ausEU-StaatenArbeiter indieSchweiz
entsenden,müssensiedenhiesigenBe-
hördenmelden,werwie langewo inder
Schweiz arbeitet und wie viel er ver-
dient. So wollen es die Flankierenden
Massnahmen zur Personenfreizügig-
keit. Zudem brauchen die ausländi-

schen Unternehmer eine lokale Kon-
taktfirma. In diesem Fall eine Gesell-
schaft des UnternehmersD.J.*mit Sitz
imKantonZug. Schnell stellendie Ins-
pektoren fest, dass drei Arbeiter über
eine andere italienische Firma gemel-
det sind, alsdass sie sagen.AufderBau-
stelle in Kriens haben sie nichts verlo-
ren, sie sollten im schwyzerischen
Schindellegi arbeiten. Laut der Mel-
dung bei den Arbeitsmarktbehörden
verdienen die Bauhelfer zwischen 25
und 28.30 Franken pro Stunde. Auf
demRapport, dendieKontrolleure auf
derBaustelle zuGesichtbekommen, ist
lediglichbei einemeinWert ausgewie-
sen: 16 Franken. Nach der Kontrolle
verhängt das Amt für Arbeit des Kan-
tons Schwyz eine zweijährige Sperre
gegendie zweite italienischeFirma,die
ihre Arbeiter nach Kriens statt nach
Schindellegi geschickt hatte. Doch nur
fünfMonate spätermeldetderen Inha-
ber –mit neuerFirma–wiederArbeiter
zu einem Einsatz in Schwyz an. Als
Schweizer Kontaktfirma nennt er D.J.s
Unternehmen, mit dem es zuvor offi-
ziell nie einenKontakt gegeben hat.

ZudiesemZeitpunkt hat die paritä-
tische Berufskommission schon länger
einenVerdacht: Hier dreht sich einKa-
russell, aufdemUnternehmerArbeiter
untereinander austauschen, die auf
dem Papier nichts miteinander zu tun
haben, faktisch aber zusammengehö-
ren. Die Kontrolleure recherchieren
weiter, stossen bei einer nächsten Ins-
pektion imKanton Luzern aufMänner
ohne Papiere, die längst nicht mehr in
derSchweizarbeitendürften.Fürsieein
weitererHinweisaufeinNetzwerk,das
illegale Arbeitskräfte ins Land holt.
Männer, häufig aus Osteuropa, die als
Touristen einreisen, hier ungemeldet
undohneBewilligung arbeitenunddie

Schweizerstwiederverlassen,wennsie
bei Kontrollen auffliegen: «Werden sie
vonderPolizei aufgegriffenundausge-
wiesen, steht in der Heimat schon der
Ersatzmann bereit», sagt Zurfluh. Das
Systemhalte sichselbstamLeben,denn
fürungelernteAusländer lohnesichdie
Arbeit in der Schweiz, wenn sie nur 16
statt 27 Franken verdienen – und dabei
spielekeineRolle,dassderChef imHin-
tergrund dieDifferenz einstreiche.

Am 27. April 2018 schickt die pari-
tätischeBerufskommissionumKurtA.
ZurfluhundGiuseppeReodenArbeits-
marktbehörden der Kantone Luzern,
Zug und Schwyz ein 26 Kapitel umfas-

sendes und 68 Seiten dickes Dossier.
Auchdie jeweiligenStaatsanwaltschaf-
ten sowiediedamaligenBaudirektoren
Robert Küng (FDP, Luzern) und Oth-
mar Reichmuth (CVP, heute Schwyzer
Ständerat) gehören zudenAdressaten.
«VerdachtaufSchwarzarbeit/Personal-
verleih aus dem Ausland» steht in der
BetreffzeiledesSchreibens,dasdieVer-
strickungen von sechs Firmen aus Ita-
lien, den Kantonen Zug und Schwyz
aufzeigt und zusammenfasst, was die
Kontrolleure inmonatelanger Recher-
cheundunterBeizugeinerPrivatdetek-
tei herausgefundenhaben.«Wirhaben
nicht einmal eineEingangsbestätigung
bekommen», sagt Zurfluh mehr als
zweieinhalb Jahre, nachdem das Dos-
sier den Behörden zugestellt wurde.

Zum Zeitpunkt dieses Gesprächs
kennen weder er noch Reo das Resul-
tat ihrer Arbeit. Das zeigt erst ein Ein-
sichtsgesuch bei der Staatsanwalt-
schaftLuzern: ImSeptember2020ver-
urteilt sie D.J. per Strafbefehl wegen
sechs Zwischenfällen aus den Jahren
2018 und 2019, bei denen er Arbeiter
ohne Bewilligung beschäftigt oder sie
bei den Behörden nicht richtig ange-
meldet hat. Gearbeitet hatten sie in
den Kantonen Zürich, Luzern und
Schwyz, bei privaten Aufträgen sowie
bei der Sanierung eines Altersheims.
Die Untersuchung musste die Staats-
anwaltschaft Luzern übernehmen, da
J. dort das schwerste Delikt begangen
haben soll unddie Strafverfolger inZug
und Schwyz das Verfahren abtraten.
Doch einVerfahrenwegenUrkunden-
fälschung hat die Luzerner Justiz ein-
gestellt. Und auch den Verdacht auf
Personalverleih aus dem Ausland ha-
ben die Strafverfolger nicht erhärtet.
An einer von der Staatsanwaltschaft
Zug veranlassten Hausdurchsuchung
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beschlagnahmt die Polizei J.s Handy,
Aktenund«Gerätschaften».Nur:We-
der auf demTelefonnoch indenAkten
hätten die Behörden entsprechende
Hinweise sicherstellen können, heisst
es im Strafbefehl. Und: «Auf die Aus-
wertung der übrigen Gerätschaften
wurde durch die Staatsanwaltschaft
des Kantons Zug aus Kostengründen
verzichtet.» Schlussendlich verurteilt
dieLuzerner StaatsanwaltschaftD.J. zu
120TagessätzenGeldstrafe à 110Fran-
kenbedingt. Einzig 3200FrankenBus-
se und 3240 Franken für die Verfah-
renskosten muss er zahlen. Was die
Anzeige der paritätischenBerufskom-
mission angeht, entgehtD.J. einer Stra-
fe. Trotzdemwird das Verfahren nicht
eingestellt, da der Strafanzeige «teil-
weise der gleicheLebensvorgang» zu-
grunde liege, «wie dem mit diesem
Strafbefehl beurteilten Tatbestand».
Deshalb sagtAdrianGyger vonderLu-
zerner Staatsanwaltschaft auch: «Für
uns ist der Fall erledigt.»DieFrage, ob
es inderZentralschweizerBaubranche
kriminelle Strukturen gibt, könne er
nicht beantworten: «Ichkennenur ein-
zelne Fälle.»

DassesZusammenhängegibt, zeigt
sichanA.R., demfaktischenFirmenin-
haber mit Facebook-Faible. R. ist Teil
einer Gruppe, die seit Oktober 2007
mindestens 16 Baufirmen aus der glei-
chen Sparte betrieben hat und wovon
11 bis jetzt Konkurs gemacht haben.
Vielehattenoderhaben ihrDomizil an
derselben Zuger Adresse – bei einem
Treuhänder, dermit seinemUnterneh-
menvon2007bis vorwenigenWochen
imGewerbebau domiziliert war.

Innert 13 Jahren waren dort deut-
lich über 100 Gesellschaften gemel-
det, fast ausschliesslich Handwerks-
firmen. Bei etwa der Hälfte stellte der

Treuhänder seinen Briefkasten zur
Verfügung. Von denmehr als 100 Fir-
men ist noch gut ein Drittel aktiv, ein
weiteresDrittel hat Konkurs angemel-
det. Und das letzte Drittel hat seinen
Sitz in einen anderen Kanton verlegt,
wodiemeisten aus demHandelsregis-
ter gelöschtwurden – entwederwegen
Geschäftsaufgabe oder weil der Kon-
kursrichter einMachtwort gesprochen
hat.

«Das ist nicht grundsätzlich illegal,
verunmöglicht uns aber, etwas gegen
Missstände zu unternehmen», sagt
Kurt A. Zurfluh. UndReo: «Wenn eine
Firma bei einer Kontrolle negativ auf-
fällt, meldet der Inhaber Konkurs an –
underöffnetamgleichenTagdienächs-

te Bude mit gleichem Zweck. Er hat
höchstensamNamenetwasgeändert.»

Bauunternehmersträuben
sichgegenVeränderung
«Für uns ist das ein Riesenproblem.»
Bruno Jud. Er ist Geschäftsführer der
Schmid Bauunternehmung AG, einem
Teil der Schmid-Gruppe mit rund 520
Mitarbeitern, die Standorte in Ebikon,
Altishofen,HergiswilundBaarbetreibt.
Jud zeichnet ein System auf, das fast
identisch istmitdem,dasReoundZur-
fluh beschreiben. Um die Konkurrenz
zu unterbieten, sagt Jud, würden Bau-
firmen Arbeiten an billigere Subunter-
nehmen auslagern. «Was in den unte-
renStufenpassiert, undwelcheArbeits-
bedingungen dort herrschen, ist den
Bauunternehmen oft egal. Sie fühlen
sich nicht verantwortlich.» Wegen des
Preisdrucksmüsstenauch seriöse Sub-
unternehmenzuunlauterenMethoden
greifen, wenn sie überleben wollten.
Seit etwa zehn Jahren beobachtet Jud,
wie auf denhiesigenBaustellen unsau-
berer gearbeitet werde. Die schwarzen
Schafe seiendenKontrolleurenoft vor-
aus,gleichzeitigwürdengesetzlicheRe-
gelungennichtgreifen.MitderSolidar-
haftung fürSubunternehmenetwawer-
den Firmen verantwortlich gemacht,
wenn ihre Unterfirmen den Gesamt-
arbeitsvertragverletzen.«DieAngaben,
dass alles richtig läuft, basieren auf
einer Selbstdeklaration. Ob aber
stimmt, was angegebenwird, steht auf
einemganzanderenBlattPapier», sagt
Jud, der die Augen verdreht, als er von
der bedingtenGeldstrafe gegenD.J. er-
fährt. «Solche Straftaten müssten mit
Freiheitsentzug oder hohen Geldbus-
sen geahndet werden.» Doch es sei
nicht nur SachederBehörden, dasPro-
blem in denGriff zu bekommen. Des-

halb hat die Schmid-Gruppe ihre
Arbeitermit der Isab-Karte ausgestat-
tet; einem Badge, den jeder und jede
Angestellte auf sich trägt und auf dem
AngabenwieNamenundArbeitgeber
hinterlegt sind. Das Informationssys-
temAllianz Bau ist eine Initiative ver-
schiedener Arbeitgeberverbände und
Gewerkschaften und soll Transparenz
auf den Baustellen schaffen. «Das
muss Goldstandard werden. Es muss
das Ziel sein, dass nur Arbeit be-
kommt,wer Isab hat», sagt Jud. Aller-
dings sei derBadge in derBrancheum-
stritten. Immerwieder spüre er bei Be-
rufskollegen mangelnden Antrieb,
etwas gegen die Zustände zu unter-
nehmen. Die Schmid Bauunterneh-

mungwar nicht die erste Baufirma, die
unsereZeitung für ein Interviewange-
fragt hat. Aber sie war die einzige, die
zusagte.

2019hat derKantonZugeinenPer-
sonalaufwand von 80 Stellenprozent
für denVollzug des Schwarzarbeitsge-
setzes ausgewiesen (siehe Kasten), in
den Jahren zuvor waren es 30 und 40
Prozent. Die Schwankung rührt laut
den Behörden daher, dass man den
Aufwand für die Schwarzarbeitskont-
rolle nicht immer vom übrigen Kont-
rollaufwand abgrenzen könne. Denn
anders als andereKantonebeschäftigt
Zug keine spezialisierten Schwarz-
arbeitsinspektoren, sondern überlässt
die Kontrolle den jeweiligen Ämtern.
Auf die Frage, ob man genug gegen
Schwarzarbeit unternimmt, sagtBern-
hard Neidhart, der Vorsteher des Zu-
ger Amts für Wirtschaft und Arbeit:
«WegenderGrösse undderKompakt-
heit desKantons kommtder gegensei-
tigen Überwachung der Arbeitgeber
untereinander eine zentrale Bedeu-
tung zu.»DieRessourcen seien«dank
der intensiven Vernetzung mit den
Fachämtern als angemessen einzu-
schätzen». Der Kanton Zug habe kein
«erhöhtes Problem» mit Schwarz-
arbeit. «ImGegenteil.»

Als Kurt A. Zurfluh und Giuseppe
ReoeinigeWochennachdemGespräch
inLuzernerfahren,dassdieStrafverfol-
ger ihrenVerdachtvonsystematischem
Personalverleih nicht hätten erhärten
können, schreibensie:«Enttäuscht sind
wir nicht – denn enttäuscht wird man
nur, wennman etwas erwartet.»

Hinweis
* Namen geändert. Sowohl A.R. undD.J.
reagierten nicht auf Anfragen unserer
Zeitung.

Auf den Zentralschweizer Baustellen werden «mafiöse Strukturen» beobachtet. Symbolbild: Keystone

«Wirgehendavon
aus,dassdem
Staat jährlichMil-
lionenentgehen.»

KurtA.Zurfluh
Geschäftsführer der Paritätischen
Berufskommission

«DerKantonZug
hatkeinerhöhtes
Problemmit
Schwarzarbeit.»

BernhardNeidhart
Amt fürWirtschaft undArbeit
des Kantons Zug

Wieso beschäftigt Zug keine Inspektoren? Behörden argumentieren mit Effizienz

Das Bundesgesetz über Massnahmen
zur Bekämpfung der Schwarzarbeit
(BGSA) will mit «administrativen Erleich-
terungen» sowie mit Kontrollen und
SanktionengegenVerstösse imArbeits-
markt vorgehen. Das Gesetz sei ein
wichtiges Instrument, sagt Bernhard
Neidhart vom Zuger Amt für Wirtschaft
und Arbeit, da es den Datenschutz zwi-
schen den Behörden aufhebe.

Der Kanton Zug beschäftigt keine
gesonderten BGSA-Inspektoren. Die
Kontrolle sei Sache derjenigen Behör-
de, in deren Bereich ein Verstoss ver-
mutet wird: ZumBeispiel kontrolliert die

Steuerverwaltung einenBetrieb bei Ver-
dacht auf fehlendeQuellensteuerabga-
ben. Bei «vermutetenMehrfachverstös-
sen» übernimmt eine kantonale Koordi-
nationsstelle den Fall.

Der Kanton geht von einem jährli-
chen Personalaufwand von 80 Stellen-
prozent für die BGSA-Kontrolle aus. Zur
Frage, weshalb Zug anders als andere
Kantone keine spezialisierten Inspekto-
ren beschäftigt, sagt Neidhart: «Wir wa-
ren und sind überzeugt, dass der direk-
te Einsatz der Fachämter aufgrund de-
rer Fachkompetenz und deren
Vernetzungwirkungsvoller ist. Ebenfalls

verhindert er, dass es zu Ankreidungen
kommt, die nur auf Mutmassungen be-
ruhen.» Darüber hinaus gebe es nicht
nur über das BGSAKontrollen. Nament-
lich in Branchenmit Gesamtarbeitsver-
trägen wie dem Bauwesen. Neidhart:
«Der überwiegendeKontrollanteil ist bei
den paritätischen Berufskommissionen
angesiedelt. Diese überwachen und
kontrollieren, dass die Bestimmungen
ihres GAV eingehalten werden. Zudem
liegt es an ihnen, im Rahmen der Flan-
kierenden Massnahmen Arbeitsbedin-
gungenwie die Einhaltung desMindest-
lohns zu kontrollieren.» (kük)
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